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 Veröffentlicht am 20.01.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §37 Abs1;

Rechtssatz

Eine Begünstigungsvorschrift, deren Anwendung zur Folge hat, dass eine andere Begünstigungsvorschrift nicht in

vollem Ausmaß zum Tragen kommt, ist sachlich gerechtfertigt und di9erenziert nicht zu einer gegen den

Gleichheitssatz verstoßenden Weise gegenüber den Personen, auf die die andere Vorschrift anzuwenden ist (Hinweis E

23.11.1976, 2433/76, VwSlg 5045 F/1976).
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